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Die Abgeordneten zum Nationalrat Reichhold und Kollegen haben am 
5. Juni 1991 an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage mit 

der Nr. 1224/J gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Gibt es im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

Mitarbeiter, die mittels "Sondervertrag", d.~. 

a) Werkvertrag 

b) Konsulentenvertrag 

c) Arbeitsleihvertrag 

d) sonstige Vereinbarungen 

eingestellt werden. 

2. Wie viele Bedienstete sind das? 

3. Wie wären sie in das Verwendungsschema von Beamten einzuordnen 

(A, B, C, D .... Bedienstete) ? 
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4. Was würden Beamte dieser jeweiligen verwendungsgruppe verdienen, 

und wie hoch ist das Entgelt der über "Sondervertrag" be­

schäftigten Personen? 

5. Gibt es auch zwischen Sonderverträgen, die sich auf dieselbe 

Ausbildungs- und Verwendungsh6he beziehen, unterschiedliche 

Entgeltsregelungen ? 

6. Aus welchem Budgetansatz werden diese "Sonderverträge" dotiert? 

7. Ist der Bundesminister fUr Finanzen und der Rechnungshof in­

formiert, welche Sonderverträge es in Ihrem Ressort gibt und 

welche Ausgaben damit verbunden sind 7 

8. Wer ist der Dienstgeber dieser zeitlich befristet bzw. vorüber­

gehend projektsbezogen beschäftigten Personen (z.B. Arbeits­

leihfirma, Verein, Partei, 6ffentlicher Rechtsträger, 

Interessensvereinigung, ein Wirtschaftsunternehmen, udgl.) ? 

9. Wenn der betreffende Arbeitnehmer, der Uber "Sondervertrag" be­

schäftigt wird, bereits in einem 5ffentlich-rechtlichen Dienst­

verhältnis steht - warum wurde bzw. wird er nicht mittels 
Dienstzuteilung im Bundesministerium fUr Land- und Forstwirt­

schaft verwendet ? 

10. Wurden Personen, die mittels "Sondervertrag" beschäftigt wurden 

bzw werden, auch für Aufgaben der Hoheitsverwaltung verwendet ? 

11. Kann der Bundesminister durch den Abschluß von "Sonderverträgen" 

insgesamt über mehr Mitarbeiter verfügen als ihm nach dem 

Stellenplan des Bundes Planstellen zugeteilt sind ?" 
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Diese Anfrage beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Im BUro des Herrn Bundesministers fUr Land- und Forstwirtschaft gibt 

es insgesamt 4 Bedienstete mit Sondervertrag. 

Mit einem pensionierten Bediensteten des Bundesministeriums flir 

Land- und Forstwirtschaft wurde ein Werkvertrag abgeschlossen. 

Zu Frage 3: 

Von den Bediensteten mit Sondervertrag wären 2 Bedi~nstete in die 

Verwendungsgruppe/Entlohnungsgruppe Ala, 2 Bedienstete in die 

Verwendungsgruppe/Entlohnungsgruppe B/b einzuordnen. 

Der Werkvertragsnehmer war in seiner aktiven Dienstzeit im Bundes­

ministerium flir Land- und Forstwirtschaft Beamter der Ver­

wendungsgruppe A. 

Zu den Fragen 4, 5 und 6: 

Die Normalentlohnung wUrde sich nach den jeweils gUltigen 

Gehaltsansätzen richten. Das Sonderentgelt liegt in der Regel um 

25 % über den regulären Bezugsansätzen. 

Die Dotierung der Sonderverträge erfolgt aus dem Personalaufwand, 

die Dotierung des werkvertrages wird aus dem Sachaufwand geleistet. 

Zu Frage 7: 

Obligatorisch zu informieren sind das Bundeskanzleramt und das 

Bundesministerium flir Finanzen, deren Zustimmung notwendige Be­

dingung für das Zustandekommen von Sonderverträgen ist. 

Die für den Abschluß des Werkvertrages maßgeblichen Durchführungs­

bestimmungen zum Bundesfinanzgesetz wurden eingehalten. 
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Zu Frage 8: 

Im Falle der Sonderverträge ist der Dienstgeber der BundjBundes­

ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Auftraggeber des 

Werkvertrages ist ebenfalls der BundjBundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft. 

Zu Frage 9: 

Die im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft über Sonder­

vertrag beschäftigten Arbeitnehmer stehen in keinem 5ffentlich­

rechtlichen Dienstverhältnis. 

Der werkvertragsnehmer steht nicht mehr im aktiven Bundesdienst. 

Zu Frage 10: 

Die Bediensteten nach Sondervertrag haben im Rahmen des Büros des 

Herrn Bundesministers eine Beratungs-, Unterstützungs- und 

Koordinationsfunktion. 

Gegenstand des Werkvertrages ist die Durchführung und Organisation 

der Ausbildung der Resßortbediensten im Dienstprüfungsfach 

"Ressortrecht". 

Zu Frage 11: 

Nein. 

Der Bundesminister: 
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